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Frohbotschaft
Die Fristenlösung

Am 25. September 1977 werden die
Schweizer Stimmbürger zur Urne
gerufen. Sie müssen sich entscheiden: Wollen

wir die Fristenlösung oder wollen
wir die Fristenlösung nicht? Eine
Volksinitiative steht zur Abstimmung. Diese

Abstimmung ist keine leichte Sache. Alle
von uns spüren die grosse Verantwortung:

Hier geht es um Leben und Tod.

Was ist die Fristenlösung? Die sogenannte
Fristenlösung ist seit Jahren ein heis-

ses Thema in fast allen europäischen
Ländern und natürlich auch in der
Schweiz. Es geht — wie alle wissen —
um die Abtreibung, genauer: um die
Neuordnung des Abtreibungsverbotes.
Das heute noch gültige Gesetz heisst
(Art. 118 des Schweiz. Strafgesetzbuches):

«Treibt eine Schwangere (Frau)
ihre Frucht (das ungeborene Kind) ab
oder lässt sie ihre Frucht abtreiben, so

wird sie mit Gefängnis bestraft.» In den
Artikeln 119 bis 121 folgen weitere
Bestimmungen über die Abtreibung.

Viele Menschen sagen heute: Das ist ein
veraltetes Gesetz. Wenn man alle Frauen
bestrafen will, die abtreiben, so sind
unsere Gefängnisse zu klein. Wer genug

Geld hat, findet immer einen Arzt zum
Abtreiben. Wer kein Geld hat, findet
andere Mittel und Wege.

Darum werden neue Vorschläge
gemacht, um die Abtreibungsfrage zeit-
gemäss zu regeln. Ich kann heute nicht
alle Vorschläge anführen. Ich will nur
den Vorschlag der Fristenlösung
besprechen. Dieser Vorschlag heisst: Die
Schwangerschaftsunterbrechung
(Abtreibung) soll in den ersten zwölf
Wochen der Schwangerschaft straffrei bleiben.

Das bisherige Gesetz soll für die ersten
drei Monate einer Schwangerschaft nicht
mehr gelten. Diese Leute sagen, eine
Frau soll nach Belieben ihr ungeborenes
Kind behalten oder abtreiben dürfen.
Darum heisst ihr Vorschlag «Fristenlösung»:

Innerhalb einer bestimmten
Frist Zeit) ist Abtreibung straffrei.

Die Schweizer Stimmbürger müssen am
25. September an der Urne entscheiden:
Wollen wir diese neue Regelung, ja oder
nein. Darum gibt es zurzeit in unserem
Land eine grosse Diskussion. Die
Befürworter sagen: Wir brauchen dieses neue

Gesetz. Und die Gegner sagen: Dieses
Gesetz dürfen wir unter keinen Umständen

annehmen.

Es ist sehr schwer, in ein rechtes
Gespräch zu kommen. Viele Emotionen
liegen auf beiden Seiten. Trotzdem: Ich
werde am 25. September mit Nein stimmen.

Warum? Die Fristenlösung ist in
Wirklichkeit gar keine Lösung. Die
Fristenlösung verschiebt nur ein Problem,
das man gar nicht verschieben kann. Damit

eine Frau innerhalb von zwölf
Wochen abtreiben kann, muss alles klar sein
und schnell gehen. Und wer gibt Garantie,

dass nach der zwölften Woche nicht
mehr abgetrieben wird?

Durch die Fristenlösung wird die Frau
noch viel mehr als bisher unter Druck
gesetzt. Ihr Mann oder ihr Freund können

die Frau zwingen, das ungewollte
Kind abtreiben zu lassen, weil kein Verbot

mehr besteht. Die Frau wird gar
nicht selbständig, sondern noch mehr
abhängig von anderen.

Die Geburtenregelung darf man nicht
durch Töten regeln. Wer kein Kind
(mehr) will, soll vor einer Empfängnis
bzw. Schwangerschaft dafür sorgen.
Wenn man es einfach darauf ankommen
lässt, verhält man sich nicht menschen-
gemäss, sondern wie ein Tier. Die Sexualität

ist für uns Menschen eine ganz
wichtige Sache, und oft ist sie nicht
berechenbar. Aber unser sexuelles Verhalten

ist immer auch mit einer grossen
Verantwortung verbunden. Die Fristenlösung

übersieht die Verantwortung. Die
Verantwortung wird beschränkt auf Töten

oder Nichttöten des ungeborenen
Lebens.

Das ungeborene Leben, also das Kind im
Mutterleib, braucht unseren besonderen
Schutz. Es ist hilflos. Jedes neue Leben
bedeutet unser eigenes persönliches
Ueberleben. Es ist widersprüchlich: In
unseren Ländern nimmt die Geburtenzahl

ständig ab, und wir wollen gleichzeitig

ein Gesetz, das noch zu einer
stärkeren Abnahme führen kann. Wenn die
Kinder in unserer Gesellschaft ausbleiben,

beginnt die ganze Gesellschaft zu
sterben. Kinder und junge Menschen
allein erhalten die Zukunft. Wir sind
leider oft zu bequem. Aber das ist keine
Entschuldigung, sondern ein grosser
Fehler.

Ich mache mir solche und andere
Gedanken. Darum werde ich mit Nein stimmen.

Ich kann niemanden von euch

zwingen, auch mit Nein zu stimmen-
Aber ich möchte Euch bitten: überlegt
diese Sache gut. Ein Ja zur Fristenlösung
ist für uns alle sehr gefährlich. Wenn wir
mit Nein stimmen, haben wir Zeit, eine
bessere Lösung zu suchen und zu
finden. Rudolf Kuhn, Riehen
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